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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 132-2015 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2015.RRGR.462 

Eingereicht am: 03.05.2015 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Mühlheim (Bern, glp) (Sprecher/in) 

 
 

 
Linder (Bern, Grüne) 
Kohli (Bern, BDP) 
Müller (Bern, FDP) 
Streit-Stettler (Bern, EVP) 
Schindler (Bern, SP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Ja 04.06.2015 

RRB-Nr.: 935/2015 vom 12. August 2015 
Direktion: Polizei- und Militärdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Annahme 

Neue Zukunft für das Zieglerspital als Asylunterkunft! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, bei den zuständigen Stellen der Gemeinde Bern und der Spital-
netz AG vorstellig zu werden, damit nach der Schliessung des Zieglerspitals die Liegenschaft kurzfris-
tig ab Herbst 2015 als Asylunterkunft genutzt werden kann. 

Begründung: 

Der Boden und die Liegenschaften des Zieglerspitals fallen nach der Spitalschliessung zurück an die 
Gemeinde Bern, da der Boden einst im Baurecht abgegeben worden ist. Da die Spitalnetz AG keine 
weitere Verwendung für die Gebäude hat, ist es sinnvoll, diese einem neuen Zweck zuzuführen. Mit 
der kurz- und mittelfristigen Nutzung der Liegenschaft als Asylunterkunft wäre es endlich möglich, der 
Unterbringung von Asylbewerbenden untertags in einer Zivilschutzanlage ein Ende zu setzen. Das 
Zieglerspital ist zudem mit seiner Infrastruktur absolut geeignet, ohne viele Anpassungen eine grösse-
re Anzahl von Asylbewerbenden aufzunehmen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um in den 
nächsten Monaten für den neuen Ansturm von Asylsuchenden gewappnet zu sein. 

Begründung der Dringlichkeit: Da die Liegenschaft im Herbst frei wird, ist es unabdingbar, schnellstmöglich 
über eine zukünftige Nutzung zu verhandeln und zu entscheiden. 
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Antwort des Regierungsrates 
Der Regierungsrat ist bereit, mit den zuständigen Stellen der Gemeinde Bern und der Spitalnetz 
AG in Kontakt zu treten, um die Nachfolgenutzung des Zieglerspitals als Asylunterkunft zu prü-
fen. Ob es sich um eine vorübergehende oder längerfristige Nutzung handeln wird, wird sich auf-
grund der Diskussionen und des Prüfungsergebnisses zeigen. Die Liegenschaft dürfte sich auf-
grund der Grösse und der vorhandenen Infrastruktur voraussichtlich als geeignet erweisen. 

Der Regierungsrat empfiehlt die Motion anzunehmen. 

Verteiler 
 Grosser Rat 

 


